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Zertifizierungsverfahren 

Für eine sichere und korrekte Datenbearbeitung werden Mindestanforderungen für Gemein-

schaften, Stammgemeinschaften und Herausgeber von Identifikationsmitteln festgelegt und 

deren Einhaltung mittels Zertifizierung überprüft. 

 

Für die Gewährleistung einer sicheren Datenbereitstellung und eines sicheren Datenabrufs müssen 

von allen Beteiligten (Gemeinschaften, Stammgemeinschaften, Herausgeber von Identifikationsmit-

teln) Mindestanforderungen eingehalten werden. Die Einhaltung dieser technologischen und organisa-

torischen Voraussetzungen soll mit einem Zertifizierungsverfahren, welches durch akkreditierte Zertifi-

zierungsstellen durchgeführt wird, sichergestellt werden. Für Gemeinschaften und Stammgemein-

schaften wird damit überprüft, ob diese die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich folgender Vorga-

ben erfüllen: 

▪ die Aufgaben der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften 

▪ die einzuhaltenden Normen, Standards und Integrationsprofile; 

▪ die Einhaltung von Datenschutz und die Datensicherheit; 

▪ die organisatorischen Voraussetzungen. 

Der Bundesrat hat in der Verordnung zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier 

(EPDV) die Zertifizierungsvoraussetzungen festgelegt, sowie auch das Zertifizierungsverfahren selbst 

geregelt, zu letzterem zählt auch die Anerkennung der Zertifizierungsstellen (Akkreditierung). 

Akkreditierung 

Zertifizierungsstellen, die Gemeinschaften, Stammgemeinschaften, Zugangsportale und Herausgeber 

von Identifikationsmitteln zertifizieren, müssen von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle für die 

Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen anerkannt werden. Gemeinschaften, 

Stammgemeinschaften sowie Herausgeber von Identifikationsmitteln haben unterschiedliche Aufga-

ben zu erfüllen, welche im Rahmen der Zertifizierung geprüft werden. Deshalb werden an die Akkredi-

tierung der jeweiligen Zertifizierungsstellen unterschiedliche Anforderungen gestellt und je eine eigene 

Akkreditierung verlangt. Zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben in Bezug auf die Datenübertra-

gung von Gemeinschaften und Stammgemeinschaften (Interoperabilität). ist das vom BAG zur Verfü-

gung gestellte Zertifizierungstestsystem zu verwenden. Mit der Hilfe dieses Zertifizierungstestsystems 

kann überprüft werden, ob eine zu zertifizierende Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft in der Pra-

xis korrekt mit anderen zertifizierten Gemeinschaften und Stammgemeinschaften kommunizieren 

kann. 


